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HOFÜBERG ABE (2 /4) :  Grundregeln bei einem Verkauf des landwirtschaftlichen Gewerbes an Nachkommen

Bodenrecht regelt Preise minutiös
Welche gesetzlichen Be-
stimmungen gelten bei 
einer Hofübergabe an 
Nachkommen? Wann ist 
von einer erbrechtlichen 
Bevorteilung die Rede? 
Der Experte klärt im zwei-
ten Teil der Hofübergabe-
serie auf.

MARTIN GOLDENBERGER*

Den Verkauf 
eines landwirt-
s c h a f t l i c h e n 
Gewerbes an 
Nachkommen 
erleben die be-
teiligten Partei-
en in der Regel 

zweimal. Das erste Mal beim 
Erwerb des Hofes und danach 
25 bis 30 Jahre später wieder 
beim Verkauf. Während die kau-
fende Partei somit keine Erfah-
rung hat, kann die verkaufende 
Partei auf die Abwicklung der 
Übergabe beim Kauf zurück-
blicken. Dazu kommt, dass das 
bäuerliche Bodenrecht, welches 
die gesetzlichen Bestimmungen 
vorgibt, für Laien oft alles ande-
re als einfach zu verstehen ist. 
Trotzdem gilt es zu beachten, 
dass die gesetzlichen Eckpunkte 
bei der Hofübergabe einzuhal-
ten sind, sodass allfälligen späte-
ren Erbschaftsstreitigkeiten vor-
gebeugt werden können.

Muss Gewerbe sein

Der Anspruch, einen Bauern-
hof zum Ertragswert überneh-

men zu können, setzt folgende 
Bedingungen voraus:
• Vorliegen eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes
• Eignung und Wille zur Selbst-
bewirtschaftung

Der Hof muss zum Zeitpunkt 
der Übergabe die Grösse eines 
Gewerbes gemäss Bodenrecht 

aufweisen (1,0 Standardarbeits-
kraft). Der Kanton kann jedoch 
eine tiefere Grenze definieren 
(mindestens 0,6 SAK). Der Ge-
werbestatus muss auch in den 
Jahren nach der Hofübergabe 
noch erreicht werden. Wird 
z. B. die Tierhaltung aufgege-
ben, liegt kein Gewerbe mehr 
vor, wenn die Produktion nicht 
anderweitig entsprechend er-
höht wird.

Ausbildung nicht relevant

Selbstbewirtschaftung be-
deutet, dass die übernehmen-
de Person über ein bestimmtes 
Mass an Fachwissen verfügt und 
willens sein muss, selbst Hand 
anzulegen. Bis heute gibt es im 
Bodenrecht keine gesetzliche 
Vorschrift, welche Ausbildung 
abgeschlossen sein muss, ins-
besondere zählt aber auch der 
Tatbeweis (aktiv Landwirtschaft 
betreiben). Der effektive Wille 
zur Selbstbewirtschaftung muss 
vorhanden sein. Das bedeutet, 
dass die übernehmende Person 

das Gewerbe auch wirklich füh-
ren, aktiv mitarbeiten und das 
Gewerbe selbst leiten muss.

Bei lebzeitigen Hofübergaben 
muss der entsprechende Nach-
komme diese Bedingungen 
erfüllen. Der Verkäufer kann 
unter mehreren geeigneten 
Nachkommen diejenige Person 
auswählen, die er bevorzugt. 
Die Person muss nicht die am 
besten geeignete Person sein, 
sondern einfach die Anforde-
rungen erfüllen. Bei einem Erb-
streit hingegen, wenn der Ei-
gentümer verstorben ist, muss 
das Gericht das Gewerbe der 
Person zuweisen, die am besten 
geeignet ist.

Folge tieferer Preise

Welche Betriebsbestandteile, 
inklusive Inventar, zu welchem 
Preis anzurechnen sind, regelt 
das Bodenrecht sehr genau 
(siehe Grafik). Werden die Ver-
kaufspreise tiefer angesetzt als 
das Bodenrecht vorgibt, erfolgt 
eine erbrechtliche Bevorteilung 

der übernehmenden Person. 
Diese Bevorteilung kann nach 
dem Ableben des Verkäufers 

hinterfragt und gerichtlich ein-
geklagt werden, wenn dadurch 
Pflichtteile von anderen Erben 
verletzt wurden.

Zur Absicherung der Verkäu-
fer ist unbedingt das Gewinn-
anspruchsrecht für die Dauer 
von 25 Jahren in den Kaufver-
trag aufzunehmen. Fällt in den 
nächsten 25 Jahren durch eine 
Handlung ein Gewinn infolge 
nicht-landwirtschaftlicher Tätig-
keit an (z.B. Auffüllung mittels 
Deponie, Einzonung Bauland 
oder Einbau von Wohnungen 

in Scheune), ist derselbe mit 
dem Verkäufer zu teilen. Eben-
falls ist das Rückkaufsrecht für 
die Verkäufer für zehn Jahre zu 
vereinbaren, wenn der Käufer 
in dieser Zeit die Selbstbewirt-
schaftung aufgibt. 

*Der Autor ist Bereichsleiter Bewertung 
& Recht und Leiter Agriexpert, Fachver-
antwortlicher Agrarrecht & Bewertung. 
Das bäuerliche Bodenrecht und Hofüber-
gaben sind eine komplexe Angelegenheit. 
Bei Fragen und Hofübergaben unterstützt 
Agriexpert gerne in der ganzen Schweiz. 
Tel. 056 462 52 71.

Agriexpert und Agridea, Lin-
dau, haben im Frühjahr 2019 
eine Publikation mit dem Ti-
tel «Betriebsübergabe in der 
Familie» publiziert. Darin 
werden die Themen der Hof-
übergabe auf anschauliche 
und gut verständliche Weise 
präsentiert (29 Franken exkl. 
MwSt. und zuzüglich Ver-
sandkosten). mg
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Der Gewerbestatus 
muss auch in den 
Jahren nach der 
Hofübergabe noch 
erreicht werden.

Werden die Ver-
kaufspreise tiefer 
angesetzt, erfolgt 
eine erbrechtliche 
Bevorteilung.


